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Beschlussvorlage 
 

2015/022  

 Referat Kommunalreferat  

 Abteilung 
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Gremium Termin Vorlagenstatus 

Kultur- und Sportausschuss 29.01.2015 öffentlich 

 
 
Fortbestehen der Lichtinstallation "Glück" 

 
 

Beschlussvorschlag: 
 

Die Lichtkunstwerke „Glück“ von Elisabeth Brockmann werden unter dem Vorbehalt der 
Zustimmung der jeweiligen Gebäudeeigentümer und vorbehaltlich anderer Hinderungsgründe - 
wie z.B. Zerstörung oder bauliche Gebäudemaßnahmen, die einen Rückbau erfordern -  
zunächst weitere zehn Jahre betrieben. 
 
Der Standort Rathaus ist von dieser Regelung ausgenommen. Die Installation wird demnächst 
abgebaut. 
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Sachverhalt: 
 
Die zwölfteilige Lichtinstallation „Glück“ der Düsseldorfer Künstlerin Elisabeth Brockmann ist ein 
weit sichtbares künstlerisches Highlight Friedbergs. In diesen Tagen erscheint eine Publikation 
der Stadt Friedberg zu Elisabeth Brockmann und ihren Werken. 
 
Als Beitrag zum Stadtjubiläum wurde das Ensemble Ende letzten Jahres durch die Leuchtbilder 
an St. Jakob vervollständigt. Diese beiden Werke am Kirchturm werden vertragsgemäß 
zunächst noch ein Jahr, also bis mindestens Ende 2015 erstrahlen. 
 
Auch für alle anderen Standorte hat die Stadt Friedberg in Abstimmung mit den jeweiligen 
Gebäudeeigentümern die Option, die Kunstwerke als Dauerleihgabe der Künstlerin weiter 
leuchten zu lassen. Einzige Auflage der Künstlerin ist, die Werke bei Zerfall oder Zerstörung 
umgehend wieder vollständig Instand zu setzen oder vollständig zu entfernen. 
 
Folgende Standorte sollen bis auf Weiteres erhalten bleiben: 
 
Bahnhof 
Wittelsbacher Schloss * 
Stadtarchiv 
Vereinshaus Eisenberg * 
Schule Eisenberg 
Durchgang Schmiedgasse 
 
Die Verwaltung schlägt vor, die Lichtinstallation am Standort Rathaus rückzubauen, da Motiv 
und Standortwahl dort auf längere Dauer nicht angebracht erscheinen. 
 
Eine vorzeitige Entfernung an den Standorten kann bei anstehenden Baumaßnahmen 
notwendig werden, wie in Kürze am Schlossturm * oder am Vereinshaus Eisenberg *. 
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